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Beschlussentwurf

Der Sanierungsausschuss beschließt die Aufgabenstellung für die Planungsleistungen zum Ausbau 
des Schlossplatzes. 

Gesetzliche Grundlagen:



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Für die Neugestaltung des Schlossplatzes in Köthen liegt im Rahmen des Stadtumbaus 
bereits eine Bewilligung in einer Gesamthöhe von 480.000 € für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 
vor. 
Mit der 1. Änderung des Sanierungswirtschaftsplanes 2010 wurden für die Planungsleistungen LP 1 
und 2 Mittel i.H.v. 18.500 € eingestellt. 
Ziel ist es, die Planung im Jahr 2011 soweit voranzubringen, dass die Arbeiten zur Neugestaltung in 
2012/2013 realisiert werden können. 
Ableitend von den Aussagen des durch den Stadtrat bestätigten städtebaulichen Rahmenplanes für 
das Sanierungsgebiet wurde die beiliegende Aufgabenstellung (Anlage 1) erarbeitet. 
Diese wird nach Bestätigung durch den Sanierungsausschuss die Grundlage der zu erarbeitenden 
Planung sein. 
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Aufgabenstellung für den Ausbau des Schlossplatzes 
 
-  Der Schlossplatz ist ein fast quadratischer Platz südlich des Eingangs zum 


Schlossbereich. Der Platzraum mit seinen Abmaßen von ca. 55 m x 55 m wird   
diagonal von einer Erschließungsstraße durchquert, welche die Lindenstraße im 
Südosten und die Stiftstraße im Nordwesten des Platzes verbindet. Über die im 
Süden des Platzes einmündende Schlossstraße wird die Verbindung zum Markt-
bereich hergestellt. Der Platz ist Vorplatz des Schlosses und wird von mehreren 
denkmalgeschützten Gebäuden, wie dem Prinzessinhaus  gefasst. Auf dem Platz 
befindet sich eine Grünanlage und das Fürst-Ludwig-Denkmal. Der Schlossplatz 
ist Denkmalbereich und befindet sich im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet 
und im Erhaltungsgebiet der Stadt Köthen. 


 
-  Die Aufgabenstellung der Planung wird abgeleitet aus den Anforderungen der 


Denkmalpflege, den Maßgaben des Verkehrsentwicklungsplanes und des Rah-
menplanes für das Sanierungsgebiet Innenstadt Köthen. 


 
-  Die Planung der Verkehrsflächen ist auf der Grundlage der RAST-06 auszurich-


ten. Von wesentlicher Bedeutung ist aber auch die gestalterische Aussage und 
die Herstellung des historischen Kontextes für den Platzraum. 


 
-  Im Rahmen der generellen Verkehrsberuhigung in der Innenstadt ist durch die 


Dimensionierung der Straße zur Verkehrsdämpfung beizutragen.  
 
-  Bereits 1999 hat die Stadt eine Studie zur Umgestaltung des Schlossplatzes er-


arbeiten lassen, in der die vorhandenen Konfliktpunkte untersucht und Lösungs-
möglichkeiten herausgearbeitet wurden. 


 
-  Die im Ergebnis dieser Studie und der nachfolgenden verkehrlichen Untersu-


chungen getroffenen Aussagen sind auf der Grundlage der im Verkehrsentwick-
lungsplan dargestellten Verkehrsbelastung zu prüfen und in die weitere Planung 
einzubeziehen. 


 
-  Der Platz soll neben der reinen Verkehrsnutzung und seiner Wirkung als 


Schmuckplatz auch eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität erfahren. Dazu 
eignet sich besonders der Bereich vor und gegenüber dem Fürst-Ludwig-
Denkmal. 


 
-  Im Ergebnis der Studie wurde herausgearbeitet, dass die Führung des Verkehrs 


in beiden Richtungen diagonal über den Platz und eine entsprechend ruhigere 
Nutzung der seitlichen Fahrbereiche dem Charakter des Platzes am besten ent-
spricht, obwohl durchaus weiterhin Konflikte in der Verkehrsführung bestehen. 


-  Dabei sind in den Randbereichen westlich und südlich Stellplätze für Anwohner 
und auf der Nord- und Ostseite Halteplätze/Stellplätze für Reisebusse vorzuse-
hen.  


       
-  Das vorhandene Großgrün auf dem Platz soll erhalten bleiben und das Umfeld 


des Fürst-Ludwig-Denkmals verbessert werden und zum Verweilen einladen.  
      Für die südwestliche Insel ist unter dieser Zielstellung eine standorttaugliche, 


schattenverträgliche und pflegearme Begrünung vorzusehen.       
       







ah5-10_Schlossplatz 


      Für die Fahrbahn soll rotes Natursteingroßpflaster in gebundener Bauweise zum  
      Einsatz kommen.  
 
-    Die Fahrbahn wird beidseitig durch eine Hochbordanlage begrenzt. Es ist zu prü-     
     fen, ob die Randstraßen mit abweichendem Material gepflastert werden können  
     um die Hauptverkehrsrichtung in der Diagonale zu signalisieren. Besonderes Au- 
     genmerk muss der Anbindung an die angrenzenden drei Straßen und der Einfahrt  
     zum Schloss gewidmet werden. Hier sind der Übergang der geplanten Bordanla- 
     gen und die  entsprechenden Materialwechsel im Straßenbelag zu detaillieren  
     sowie  Bordabsenkungen für Rollstuhlfahrer vorzusehen.  
 
-    Gestaltung der Nebenbereiche  
      Variante 1  
       Die Fahrbahnbereiche  werden mit Großpflaster und die Gehwege mit grauem     
       Granitpflaster belegt. Als Abgrenzung dient eine Hochbordanlage.  
 
       Variante 2  
       Die Nebenbereiche werden als verkehrsberuhigte Bereiche niveaugleich mit  
       Naturstein gestaltet.  
       Die optische Markierung von Stellplatzbereichen ist baulich vorzusehen.  
         
 
-  Bestandteil der Planung ist die Projektierung der Straßenbeleuchtungsanlage, 


wobei nachzuweisen ist, ob eine beidseitige Errichtung von Lichtpunkten erforder-
lich ist. Die Beleuchtungsanlage ist dabei auch ein wesentliches Element der 
Platzgestaltung. Es soll die altstadtgerechte Leuchte vom Typ Robers zum Ein-
satz kommen. 


 
-    Im Rahmen der Planung ist zu prüfen, inwieweit vorhandene Verkehrsschilder  
     entfallen können.  
 
.  
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